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Durchführungsbestimmungen des BFV-Junioren-Förderspielbetriebs 
 
Zur Förderung talentierter Spieler in den Jahrgängen der U14- bis U12-Junioren führt der BFV ge-
meinsam mit seinen DFB- und BFV-Nachwuchsleistungszentren einen gesonderten Spielbetrieb im 
Rahmen der BFV-Junioren-Förderligen und -Förderturnieren durch. 
 
Spielberechtigung 
Bei den U12-Junioren können nur Spieler teilnehmen, die im Kalenderjahr (01.01. – 31.12.), in dem das 
Spieljahr beginnt, dass 11. Lebensjahr vollenden, vollendet haben oder jünger sind. 
Bei den U13-Junioren können nur Spieler teilnehmen, die im Kalenderjahr (01.01. – 31.12.), in dem das 
Spieljahr beginnt, dass 12. Lebensjahr vollenden, vollendet haben oder jünger sind. 
Bei den U14-Junioren können nur Spieler teilnehmen, die im Kalenderjahr (01.01. – 31.12.), in dem das 
Spieljahr beginnt, dass 13. Lebensjahr vollenden, vollendet haben oder jünger sind. 
 
Spielrecht 
Es gilt das Pflicht-Spielrecht. 
 
Im Sinne der Talentförderung kann für bis zu drei Spieler, welche am DFB-Talentförderprogramm teilneh-
men, ein Zweitspielrecht für eine Mannschaft in der Förderliga beim Verbands-Jugendausschuss beantragt 
werden. Dieses Zweitspielrecht entfaltet keine Wirkung auf andere Wettbewerbe bzw. Spiele/Turniere der 
Mannschaft/des Vereins. 
 
Spielfeldaufbau & Anzahl der Spieler & Spielzeit 
 
U14-Junioren 
  Großfeld 11 Spieler 3x 30 Minuten 
 
U13-Junioren 
 
Konzept: DFB-LZ 
Der Spieltag wird in zwei Spielphasen durchgeführt 
Spielphase I: Großfeld 11 Spieler 2x 30 Minuten, Ergebnismeldung 
Spielphase II: Kleinfeld 7 Spieler 1x 20 Minuten, ohne SR 
In der Spielphase II sind alle Wechselspieler zum Spielbeginn einzusetzen. Es werden zwei Spielfelder pa-
rallel aufgebaut. 
 
Zusätzlich finden mindestens drei Förderturniere (Vorrunde: 1; Rückrunde: 2) statt. 
Ballgröße: Vorrunde Gr. 5, 350gr. / Rückrunde Gr. 5, normal 
 
Konzept: BFV-NLZ 
Kompaktfeld 9 Spieler 3x 25 Minuten 

 
Zusätzlich finden regionenübergreifende Förderturniere statt. 
 
U12-Junioren 
Kompaktfeld 9 Spieler 2x 25 Minuten (Turnierspieltag; je Spiel) 
    3x 25 Minuten (Einzelspieltag) 
 
sonstige Bestimmungen 
 
An einem Spiel/Turnier dürfen alle Kaderspieler des jeweiligen Jahrgangs eingesetzt werden. Das Auswech-
selkontingent ergibt sich durch die Kaderbegrenzung. Ausgewechselte Spieler dürfen wieder eingewechselt 
werden. 
 
An Turnierspieltagen nehmen grundsätzlich drei Mannschaften teil. 
 
Um spielfreie Zeiten an Turniertagen zu verkürzen, kann eine Doppelrunde mit einer Spielzeit von 
1x 25 Minuten je Spiel gespielt werden. 
 
In den Förderturnieren können bis zu drei Spieler aus dem darüber liegenden Jahrgang eingesetzt werden. 
Die Spieler werden durch die NLZ-Leitung eine Woche vor dem Turnier den teilnehmenden Vereinen sowie 
dem Spielleiter gemeldet. Ausgenommen davon sind Spieler mit Talentspielrecht. 
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In den BFV-NLZ-Förderligen können bis zu drei Spieler aus dem darüberliegenden Jahrgang eingesetzt 
werden, ausgenommen davon sind Spieler mit Talentspielrecht. 
 
Juniorinnen dürfen generell im nächsttieferen Jahrgang eingesetzt werden. 
 
SR-Kosten (Aufwandsentschädigung) 
Die Spiele werden mit neutralen Schiedsrichtern besetzt. 
U14-Junioren: Es gilt der Spesensatz der U15-Junioren-Bayernliga – mit SR-Gespann 
U13-Junioren: Es gilt der Spesensatz der U15-Junioren-Bayernliga – Einzel-Schiedsrichter 
U12-Junioren: Einzel-Schiedsrichter (ggf. Vereinsansetzung) 
    Turnierspieltag: Es gilt der Spesensatz der U13-Junioren-Bezirksoberliga je Spiel 
    Einzelspieltag: Die Aufwandsentschädigung beträgt 20 Euro. 
 
Die Fahrtkosten richten sich nach der Schiedsrichterordnung. 
 
Bei Spielen gegen Auswahlmannschaften gelten die vorgenannten Regelungen. 
 
Sportgericht: 
Verantwortlich ist Verbandsanwalt Friedrich Reisinger und das Sportgericht Bayern. 
 
Einsatz in verschiedenen Mannschaften 
Ein Einsatz eines Spielers in einem Spiel/Turnier der Junioren-Förderligen findet keine Berücksichtigung im 
Sinne des § 17 JO. 
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